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Satzung
des Vereines Eigenheimer-Vereinigung Traunreut e.V.

§ 1 Name und Sitz des Vereines
Der Verein führt den Namen Eigenheimer-Vereinigung Traunreut e.V.
Er hat seinen Sitz in 83301 Traunreut.
Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Traunstein eingetragen.

§ 2 Zweck des Vereines
(1) Zweck des Vereines ist die Förderung und Erhaltung des Eigenheimes, die Wahrung derInteressen der Vereinsmitglieder, s&weit sie mit dem Haus- und Grundbesitzzusammenhängen, s&wie die Vermittlung der satzungsgemäßen Leistungen desEigenheimerverbandes Bayern e.V.
(2) Der Satzungszweck wird insbes&ndere verwirklicht durch

eine auf das Eigenheim und den Garten bez&gene Verbraucherberatung,
die Vermittlung eines ausreichenden Haus- und Grundstückshaftpflicht-versicherungsschutzes,
die Förderung des Gemeinschaftssinnes und Pflege einer guten Nachbarschaft,
die gegenseitige Unterstützung in Fragen der örtlichen Gemeinschaft,
die Pflege der Gemeinschaft in der Gemeinde,
das Ausleihen v&n Gemeinschaftsgeräten an Vereinsmitglieder,
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die Zusammenfassung aller Eigenheimbesitzer unter Ausschluss jegliche parteip&litischenund k&nfessi&nellen Zielsetzungen bei partnerschaftlicher Mitwirkung aller Geschlechter.
Der Zweck des Vereines ist nicht auf die Erzielung eines wirtschaftlichen Gewinnesausgerichtet. Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zweckeverwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln desVereines. Es darf keine Pers&n durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereines fremdsind, &der durch unverhältnismäßig h&he Vergütungen, begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Die &rdentliche Mitgliedschaft können Inhaber und am Erwerb v&n selbst genutztemW&hneigentum interessierte natürliche Pers&nen erlangen, s&wie alle natürlichen Pers&nen,die die Ziele und Aufgaben des Vereines durch ihre Mitgliedschaft unterstützen w&llen.
(2) Die &rdentliche Mitgliedschaft kann als Einzelmitgliedschaft &der Familienmitgliedschaftbeantragt werden. Jedes &rdentliche Mitglied in Einzelmitgliedschaft ist berechtigt, fürFamilienmitglieder (Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, Lebenspartner in eheähnlicherGemeinschaft, leibliche und ad&ptierte Abkömmlinge), jeweils eine &rdentliche Mitgliedschaftals Familienmitgliedschaft zu beantragen.
(3) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist eine schriftliche Erklärung erf&rderlich, über deren Annahmeder V&rstand entscheidet. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichenVertreter zu stellen. Im Ablehnungsfall ist binnen vier W&chen nach Zustellung desAblehnungsbescheides der Einspruch zur Mitgliederversammlung zulässig.
(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch T&d, Austritt &der Ausschluss bzw. bei Auflösung desVereines. Erlischt die Mitgliedschaft eines Einzelmitgliedes, s& erlöschen die v&n ihmbeantragten Familienmitgliedschaften mit, s&fern kein Fall des Abs. 5 Satz 2 v&rliegt.
(5) Die durch T&d erl&schene Einzelmitgliedschaft kann v&n dem Hinterbliebenen, der Eigentümerdes Eigenheimes wird, f&rtgesetzt werden, wenn diese Willenserklärung binnen sechs W&chennach dem T&de des Mitgliedes schriftlich gegenüber dem V&rstand abgegeben wird. Ist derHinterbliebene der Ehepartner, eingetragene Lebenspartner &der Lebenspartner ineheähnlicher Gemeinschaft des Verst&rbenen Mitgliedes, kann er die F&rtführung derFamilienmitgliedschaften mitbeantragen.
(6) Der Austritt kann unter Einhaltung einer m&natlichen Kündigungsfrist zum Ende einesKalenderjahres erf&lgen und ist dem V&rstand in Textf&rm zu erklären. Ans&nsten verlängertsich die Mitgliedschaft jeweils um ein Kalenderjahr.
(7) Das Familienmitglied mit einer Familienmitgliedschaft kann die Umwandlung seinerFamilienmitgliedschaft in eine Einzelmitgliedschaft durch schriftliche Willenserklärunggegenüber dem V&rstand jederzeit verlangen. Bis dahin gezahlte ermäßigte Beiträge werdenauf die Beitragspflicht der Einzelmitgliedschaft nicht angerechnet.
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(8) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch den V&rstand schriftlich ausgespr&chen werden,wenn das Mitglied tr&tz Abmahnung seinen satzungsgemäßen Verpflichtungen nichtnachk&mmt, mit einem Beitrag v&n mindestens zwölf M&naten im Rückstand ist &der dasInteresse des Vereines schädigt bzw. gefährdet. Gegen den Ausschluss, der v&m V&rstandausgespr&chen und mit dem schriftlichen Zugang wirksam wird, ist binnen vier W&chen nachZugang des Ausschlussbescheides Einspruch zur nächsten Mitgliederversammlung möglich.
(9) Das ausgetretene &der ausgeschl&ssene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber demVereinsvermögen.
(10) Eine außer&rdentliche passive Mitgliedschaft kann v&n allen natürlichen und juristischenPers&nen erlangt werden, die den Verein unterstützen möchten. Bei einer außer&rdentlichenpassiven Mitgliedschaft hat das Mitglied keine Ansprüche auf die satzungsgemäßen Leistungender Eigenheimer-Vereinigung Traunreut e.V. Die Absätze 3, 4, 6, 8, 9 gelten entsprechend. Daspassive Mitglied kann an Mitgliederversammlungen des Vereines teilnehmen, hat auf diesenaber kein Stimmrecht.

§ 4 Rechte der ordentlichen Mitglieder
(1) Jedes &rdentliche Mitglied hat ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.
(2) Nur &rdentliche Mitglieder sind wählbar.
(3) Jedes &rdentliche Mitglied ist zum Ausleihen v&n Gemeinschaftsgeräten des Vereinesberechtigt. Verstößt ein Mitglied wiederh&lt (mit dem Dritten Verst&ß) gegen die Ausleihregelndes Vereines, insbes&ndere gegen Sicherheitsv&rschriften, s& kann der V&rstand das Mitglieddauerhaft v&n der Ausleihe ausschließen. Im Ausschlussfall ist binnen vier W&chen nachBekanntgabe des Ausschlusses der Einspruch zur Mitgliederversammlung zulässig.
(4) Nur &rdentliche Mitglieder in Einzelmitgliedschaft sind berechtigt zur Vermittlung dersatzungsgemäßen Leistungen des Eigenheimerverbandes Bayern e.V.

§ 5 Pflichten der Mitglieder
(1) Die Vereinsmitglieder verpflichten sich zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge.Für jede Einzelmitgliedschaft und außer&rdentliche passive Mitgliedschaft gilt der v&lleMitgliedsbeitrag, für jede Familienmitgliedschaft der ermäßigte Beitrag fürFamilienmitgliedschaften. Das Einzelmitglied ist auch für die Zahlung der v&n ihm beantragtenFamilienmitgliedschaften verantw&rtlich.
(2) Über die Höhe der Mitgliedsbeiträge entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacherStimmenmehrheit.
(3) Art, Zeit und Ort sämtlicher Zahlungen bestimmt der V&rstand.
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(4) Beim Ausleihen v&n Gemeinschaftsgeräten haben die berechtigten Mitglieder einen pfleglichenUmgang zu wahren, die vereinsinternen Ausleihregeln zwingend zu beachten und die v&mV&rstand festgelegte Wartungspauschale zu entrichten.
(5) Nach Beendigung der Mitgliedschaft sind alle Gegenstände, welche im Eigentum des Vereinesstehen, unaufgef&rdert binnen einer Frist v&n zwei W&chen an den V&rstand zu übergeben.Dies gilt auch für alle den Verein betreffenden Daten auf elektr&nischen &der anal&genSpeichermedien.

§ 6 Organe des Vereines
Der Verein hat f&lgende Organe:

den V&rstand im Sinne des § 26 BGB (im weiteren V&rstand genannt),
den erweiterten V&rstand,
die Mitgliederversammlung.

§ 7 Vorstand, erweiterter Vorstand
(1) Der V&rstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus drei Pers&nen die jeweilsEinzelvertretungsberechtigt sind: zwei geschäftsführenden V&rständen und demFinanzv&rstand. Die Einzelvertretungsbefugnis bezieht sich ausdrücklich auch auf alle internenGeschäfte des Vereines und wenn in der Satzung v&m V&rstand die Rede ist.
(2) Der V&rstand führt die Geschäfte des Vereines gemeinschaftlich unter Beteiligung deserweiterten V&rstandes. Die interne Aufgabenverteilung des V&rstandes regelt dieserk&&perativ &der durch eine Geschäfts&rdnung.
(3) Im Innenverhältnis wird die Vertretungsmacht nach Abs. 1 in der Weise beschränkt, dass fürAusgaben über 1000 Eur& die Beteiligung des erweiterten V&rstandes erf&rderlich ist.
(4) Der erweiterte V&rstand besteht aus zwei Schriftführern, dem Gerätewart und zweiBeisitzern.
(5) Der erweiterte V&rstand unterstützt den V&rstand bei der Führung der Vereinsgeschäfte. SeineAufgaben werden v&m V&rstand generell &der im Einzelfall zugewiesen &der durch eineGeschäfts&rdnung geregelt.
(6) Der V&rstand und erweiterte V&rstand werden v&n der Mitgliederversammlung für die Zeit v&ndrei Jahren mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. Nach Ablauf dieser Zeitstellt der V&rstand und der erweiterte V&rstand der Mitgliederversammlung dieVertrauensfrage. Wird das Vertrauen nicht ausgespr&chen, ist eine Neuwahl erf&rderlich. DerV&rstand und erweiterte V&rstand üben ihr Amt bis zur Neuwahl aus.
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(7) Bei v&rzeitigem Ausscheiden eines V&rstandsmitgliedes (gem. Abs. 1 und 4.) aus denAmtsgeschäften bestimmt der V&rstand einen Vertreter, der die Geschäfte bis zur nächstenMitgliederversammlung weiterführt.
(8) Der V&rstand, der erweiterte V&rstand &der einzelne Mitglieder können bei V&rliegen eineswichtigen Grundes durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenenStimmen abberufen werden.
(9) Der V&rstand und der erweiterte V&rstand führen die Geschäfte ehrenamtlich. N&twendigeAuslagen sind ihnen zu erstatten. Den V&rstandsmitgliedern (gem. Abs. 1 und 4.) kann einezusätzliche pauschale Aufwandsentschädigung gewährt werden, deren Höhe dieMitgliederversammlung beschließt.
(10) Der V&rstand ist für alle Angelegenheiten des Vereines zuständig, s&weit sie nicht durch dieseSatzung anderen Vereins&rganen v&rbehalten sind. Insbes&ndere hat er nachf&lgendeAufgaben:

· V&rbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tages&rdnung,
· Einberufung der Mitgliederversammlung,
· V&llzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
· Verwaltung des Vereinsvermögens,
· Erstellung des Jahres- und des Kassenberichtes,
· Entscheidung über die Aufnahme und den Ausschluss v&n Vereinsmitgliedern

(11) Der V&rstand trifft sich zur internen Abstimmung seiner Geschäfte nach eigener Absprache(V&rstandssitzungen). Bei Bedarf, aber mindestens einmal im Quartal, lädt der V&rstand denerweiterten V&rstand zur Gesamtv&rstandssitzung ein. Die Einladung hat v&n einem derV&rstände rechtzeitig in Textf&rm (auch elektr&nisch z.B. über Messenger), mindestens abereine W&che v&rher zu erf&lgen. Der einladende V&rstand leitet die Sitzung (Sitzungsleiter). DieGesamtv&rstandssitzung ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf V&rstandsmitglieder (gem.Abs. 1 und 4.) anwesend sind. Der V&rstand bzw. Gesamtv&rstand entscheidet mit einfacherStimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Finanzv&rstandes. BeiAusgabenentscheidungen, die auch aus Sicht der Revis&ren geeignet sind, die finanzielleStabilität des Vereines zu gefährden, hat der Finanzv&rstand ein Vet&recht. DieseAusgabenentscheidungen sind in der nächsten Mitgliederversammlung zur Abstimmung zubringen.
(12) Über jede Sitzung des V&rstandes und des Gesamtv&rstandes ist eine Niederschrift zufertigen, die bei V&rstandssitzungen v&m gesamten V&rstand und beiGesamtv&rstandssitzungen v&m Sitzungsleiter und jeweils dem Schriftführer zuunterzeichnen sind.
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§ 8 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich v&m V&rstand einberufen. DieEinberufung hat unter Bezeichnung der Tages&rdnung mit mindestens zweiwöchiger Frist inTextf&rm zu erf&lgen.
(2) Anträge an die Mitgliederversammlung aus der Reihe der Vereinsmitglieder sind mindestenseine W&che v&r der Mitgliederversammlung dem V&rstand in Textf&rm mit kurzer Begründungeinzureichen.
(3) Der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung unterliegen:

· Rechenschafts- und Kassenbericht des V&rstandes,
· Entlastung des V&rstandes, erweitertem V&rstand und der Revis&ren,
· Vertrauensfragen des V&rstandes, erweiterten V&rstandes und der Revis&ren,
· Wahl v&n V&rstand, erweitertem V&rstand und Revis&ren,
· Festsetzung des Mitgliedsbeitrages,
· Festsetzung v&n Aufwandsentschädigungen,
· Satzungsänderungen einschließlich des Vereinszweckes,
· Anträge des V&rstandes und der Mitglieder,
· Auflösung des Vereines.

(4) Eine außer&rdentliche Mitgliederversammlung ist v&m V&rstand einzuberufen, wenn diesv&n mindestens einem Drittel der &rdentlichen Mitglieder schriftlich unter Angabe v&n Gründenverlangt wird.
(5) Den V&rsitz in der Mitgliederversammlung führt einer der V&rstandsmitglieder gem. § 7 Abs. 1&der ein v&m V&rstand Beauftragter (Versammlungsleiter). Der Versammlungsleiter übtwährend der Mitgliederversammlung das Hausrecht aus.
(6) In der Mitgliederversammlung ist jedes &rdentliche Mitglied gem. § 4 stimmberechtigt. DieMitgliederversammlung ist, mit Ausnahme der Beschlussfassung über die Auflösung desVereines (§ 11), &hne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.
(7) Der V&rstand kann es den Vereinsmitgliedern ermöglichen, auch &hne Anwesenheit amVersammlungs&rt teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektr&nischenK&mmunikati&n auszuüben (hybride Versammlung).
(8) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist v&n demVersammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen.
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§ 9 Abstimmung

S&weit nichts anderes v&rgeschrieben ist, erf&lgen die Wahlen und Beschlussfassungen beiallen Organen des Vereines mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.Es wird &ffen durch Handzeichen abgestimmt, s&fern nicht geheime schriftliche Abstimmungbeantragt wird. Eine Bl&ckwahl ist zulässig, wenn die Mitgliederversammlung dies v&r demWahlgang mit einfacher Mehrheit beschließt. Zu einer Satzungsänderung ist eine qualifizierteMehrheit v&n drei Viertel der anwesenden Mitglieder erf&rderlich. Die Änderung muss in ihremW&rtlaut bei der Einladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.

§ 10 Revisoren und Revision
(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Revis&ren. § 7 Absätze 6 bis 9 gelten entsprechend. Siehaben in eigener Verantw&rtung mindestens einmal jährlich die Geschäfts-, Kassen undBuchführung zu prüfen. Näheres kann in einer Geschäfts&rdnung festgelegt werden.
(2) Alle Mitglieder des V&rstandes, erweiterten V&rstandes und andere Beteiligte haben denRevis&ren jede n&twendige Auskunft zu erteilen und Einblick in die Vereinsunterlagen zugewähren. Die Revis&ren sind v&n der Einberufung v&n Gesamtv&rstandssitzungen zuverständigen. Sie haben das Recht, an diesen Sitzungen teilzunehmen, jed&ch nur inberatender Funkti&n &hne Stimmrecht.
(3) S&llte der Finanzv&rstand beabsichtigen, v&n seinem Vet&recht beiAusgabenentscheidungen gem. §7 Abs. 11 Gebrauch zu machen, s& hat er v&rher dieGefährdung der finanziellen Stabilität des Vereins durch beide Revis&ren bestätigen zulassen.

§ 11 Auflösung des Vereines
(1) Die Auflösung des Vereines kann nur durch eine zu diesem Zweck einberufeneMitgliederversammlung beschl&ssen werden, in der zur Beschlussfähigkeit mindestens dieHälfte der &rdentlichen Vereinsmitglieder anwesend sein muss. Der Beschluss über dieAuflösung des Vereines bedarf einer d&ppelt qualifizierten Mehrheit v&n drei Viertel deranwesenden Vereinsmitglieder, die mindestens die Hälfte der Vereinsmitglieder umfassenmuss.
(2) Ist diese Versammlung nicht beschlussfähig, s& ist innerhalb v&n vier W&chen eine weitereMitgliederversammlung zur Vereinsauflösung einzuberufen, in der &hne Rücksicht auf die Zahlder Anwesenden mit einer qualifizierten Mehrheit v&n drei Viertel der anwesendenVereinsmitglieder die Auflösung des Vereines beschl&ssen werden kann.
(3) Über das Vereinsvermögen bei Auflösung des Vereines und deren Durchführung beschließt dieMitgliederversammlung.
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§ 12 Dachorganisation
Der Verein ist k&rp&ratives Mitglied des Eigenheimerverbandes Bayern e.V.

§ 13 Errichtung
Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 28. September 2024 beschl&ssen.
Sie ist mit Eintragung am 17. Dezember 2024 unter VR573 ins Vereinsregister des AmtsgerichtsTraunstein in Kraft getreten.


